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Zürich, 16. Mai 2021 

 

Rückmeldung zur Konsultation der Totalrevision der Verordnung über die Berufseinfüh-

rung der Lehrpersonen der Zürcher Volksschule 

 

Sehr geehrte Frau Christ 

 

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) dankt für die die Einladung zur Konsulta-

tion zur Totalrevision der Verordnung über die Berufseinführung der Lehrpersonen der Zürcher 

Volksschule.  

 

 

Stellungnahme und Bemerkungen zum Entwurf: 

 

§ 1-8 keine Bemerkungen 

 

§9 Anforderungen an die Fachbegleiterinnen und Fachbegleiter 

a. Die Fachbegleiterinnen und Fachbegleiter müssen zwingend über ein Lehr-

diplom der entsprechenden Schulstufe verfügen. Deshalb ist die Formulie-

rung in der Regel zu streichen. 

b. Die können – Formulierung ist auch hier zu schwach und soll folgendermas-

sen angepasst werden:  sie weisen eine mehrjährige Lehrtätigkeit auf dersel-

ben nach und ... 

c. keine Bemerkungen 

 
2 Fachbeleiterinnen und Fachbegleiter absolvieren in der unterrichtsfreien Zeit unter Anrech-

nung im Berufsauftrag (Bereich Weiterbildung) eine Ausbildung an der Pädagogischen 

Hochschule. ... 

 

Bemerkung: Die Rekrutierung von geeigneten Fachbegleiterinnen und Fachbegleitern betrach-

tet der ZLV als zentrales Element einer gelingenden Fachbegleitung am Arbeitsort. Dafür ist 

eine Anrechnung der Ausbildungszeit in der Jahresarbeitszeit (im Bereich Weiterbildung) wich-

tig. 

 

§10 Entschädigung der Fachbegleiterinnen und Fachbegleiter 

Der ZLV fordert eine Entschädigung in der gleichen Lohnklasse und Lohnstufe, in welcher sie 

für ihre Unterrichtstätigkeit eingeteilt sind. Entsprechend ist Abs. 1 anzupassen. 

 



 

 

§11 keine Bemerkungen 

 

§12 Zeitpunkt und Anmeldung (der Kompaktweiterbildung) 

Der ZLV begrüsst das Anbieten der Kompaktweiterbildung im vorgegebenen Rahmen. Einzig 

die in Abs. 2 festgelegte Notwendigkeit der Zustimmung der Schulleitung lehnen wir strikte ab, 

da somit aus schulinternen (oder auch aus Spar-) Gründen eine Lehrperson nicht vom wertvol-

len Angebot der Kompaktweiterbildung profitieren könnte. Dies betrachten wir als unnötige Un-

gleichbehandlung der kantonal angestellten Lehrpersonen in der Berufseinführungsphase. 

Der Absatz 2 ist anzupassen, damit der Zugang zum neu fakultativen Angebot für jede Jung-

lehrkraft entsprechend gewährt bleibt. 

 

§13-18 keine Bemerkungen 

 

§19 Der ZLV begrüsst die Unentgeltlichkeit der Berufseinführung für Lehrpersonen. In 

Zusammenhang mit dem neu definierten Berufsauftrag für Lehrpersonen (nBA) trägt hingegen 

das jeweilige Schulteam die Kosten, die aus dem um 1.5 Stunden erhöhten Lektionenfaktor 

entstehen. Dies darf nicht der Fall sein. Deshalb sind diese Kosten anteilsmässig vom Kanton 

und den Gemeinden zu übernehmen (analog zur Regelung Altersentlastung innerhalb des 

nBA).  

 

Schlussbemerkung 

Wir regen an, die Kompaktweiterbildung für Teilzeitlehrpersonen attraktiver zu gestalten und 

daher modular anzubieten. 

 

Wir danken für die Möglichkeit zur Mitwirkung und hoffen, dass die genannten Punkte in der 

Verordnung angemessen berücksichtig werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband 
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